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Winterszeit ist 
Schulungszeit

Weiterbildungsveranstaltungen in vielen Verbänden für die VorständlerDas Präsidium des Lan-
desverbandes beglück-
wünscht das ehemalige 
Landesvorstandsmit-
glied Martin Schäller 
herzlich zur Vollendung 
seines neunten Lebens-
jahrzehnts im April. Der 
Regionalverband Jena/
Saale-Holzland-Kreis 
schließt sich gern an.
Der Eichsfelder Kreisver-
band gratuliert seiner Kas-
senprüferin Maria Spit-

zenberg herzlich zur Voll-
endung ihres siebenten 
Lebensjahrzehnts Anfang 
April. Seinen 80. Ehrentag 
kann  Dietrich Krüger, 
Vorsitzender des KGV 
„Luttertal“ Lutter, eben-
falls im April begehen.
Der Stadtverband Erfurt 
beglückwünscht Wilfried 

Kramp, Vorsitzender des 
KGV „Neuer Weg“, zur Voll-
endung seines sechsten 
Lebensjahrzehnts Ende 
März. Ende April wird 
Peter Resaie, Vorsitzen-
der des KGV „Erholung“, 
runde 75 Jahre alt.
Der Verband der Gar-
tenfreunde Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt 
beglückwünscht Dieter 

Preller, Vorsitzender des 
KGV „Schacht“, zu seinem 
65. Ehrentag im März. 
Im April vollendet Ines 

Bergner, Vorsitzende des 
KGV „Im Tale“, ihr sechstes 
Lebensjahrzehnt.

Alles Gute 
zum runden 

Ehrentag
Die Auftaktschulung 

des Regionalver-
bandes „Altenbur-

ger Land“ der Gartenfreunde 
für das neue Gartenjahr 
2023 fand am 14. Januar im 
Vereinsheim des KGV „Ost“ 
Altenburg statt. Mit den 
beiden Referenten Stephanie 
Westerfeld, Geschäftsfüh-
rerin des Kleingarten-Ver-
sicherungsdienstes (KVD) 
und Volkmar Kölzsch, 
Rechtsanwalt aus Weimar 
und Präsidiumsmitglied des 
Landesverbandes, konnten 
dafür zwei kompetente Re-
ferenten gewonnen werden. 
So versprach die Schulung   
neue Erkenntnisse und für 
die Ehrenamtler  wichtige 
Informationen zu den The-
men „Versicherungen in 
Kleingärtnervereinen“ bzw. 
Vorstandstätigkeit sowie 
„Rechte und Pflichten der 
Satzungsgestaltung gemein-
nütziger Vereine“. 

Für die rund 60 Teilneh-
mer aus über 30 Mitglieds-
vereinen des Regionalver-
bandes begann die Schulung 
mit Einblicken und Überbli-
cken zu den Versicherungs-
arten  Vereinshaftpflicht, 
Vermögensschadenshaft-
pflicht sowie Rechtsschutz. 

Mehr als 30 Vereinsvertreter hatten sich zur Schulung im 
Vereinsheim des KGV „Ost“ Altenburg eingefunden.

Stephanie Westerfeld infor-
mierte umfassend zu den 
Inhalten jeder einzelnen 
Versicherungsart. Anschau-
lich erklärte sie anhand 
von Übersichten, welche 
Kosten für die Entsorgung, 
den Wiederaufbau sowie 
die Wiederbeschaffung von 
Lauben und Inhalten ent-
stehen würden, wenn diese 
durch einen Schaden jegli-
cher Art benötigt wird.  Die 
Vorstände sind angehalten, 
ihre Vereinsmitglieder auf 
diese Kosten darauf hinzu-
weisen und entsprechend 
Vorsorge zu treffen. Zur 
Entlastung der Vorstände 
wird eine Vermögensscha-
denshaftpflichtversicherung 
empfohlen. Aufgrund von 
Haftungen durch die Vor-
sitzenden und deren Stell-
vertreter sowie unvorher-
sehbarer Ereignisse, die aus 

Streitigkeiten zwischen Ver-
einsmitgliedern oder außen-
stehenden Personen  oder 
aus anderen Rechtsstreitig-
keiten  entstehen könnten, 
wird jedem Verein zur Ab-
sicherung ihrer Vorstände 
der Abschluss einer solchen 
Versicherung empfohlen. 

Dank der guten Bewirtung 
durch das Team der KGA 
„Ost“ um die Vorsitzende 
Claudia Nentwig ging es 
nach der Mittagspause  gut 
gestärkt und informativ 
weiter. Rechtsanwalt Volk-
mar Kölzsch informierte 
die interessierten Vereins-
mitglieder zu wichtigen 
Themen, die in der täglichen 
Vereinsarbeit relevant sind. 
Mit den Hauptaufgaben der 
Vorsitzenden und deren 
Stellvertreter eröffnete er 

seine ausführlichen Erläute-
rungen. Um diese Aufgaben 
gewissenhaft und satzungs-
mäßig ausführen zu können, 
ist eine aktualisierte und  an-
gepasste Satzung notwendig. 
Aufgrund der spezifischen 
und umfangreichen Arbeit, 
die eine Neugestaltung der 
Satzung mit sich bringt, ist 
ein weiterer Workshop für 
interessierte KGV geplant.

Der Referent informierte 
zudem über den Ablauf 
von Wahlen im Verein, den 
Erwerb und die Beendigung 
von Mitgliedschaften sowie 
über  Beschlussfassungen, 
Amtszeiten, Vereinsorgane 
und Kassenprüfungen. 
Zur Umsetzung und Infor-
mation wurden Teilneh-
merinnen die Unterlagen 
zur Schulung ausgehändigt. 

Verbandschef Dr. Wolfgang Preuß bedankte sich bei Ste-
phanie Westerfeld vom KVD für ihre Ausführungen.
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Das Bundeskleingar-
tengesetz als Fun-
dament des bundes-

weiten Kleingartenwesens 
legt seit seinem Inkrafttreten 
am 1. April 1983 die einheit-
lichen Rahmenbedingungen 
für Kleingärten in Deutsch-
land fest. 

Seit 40 Jahren gibt es das 
BKleingG als Regelwerk 
für das Kleingartenwesen 
in Deutschland nun schon. 
Insbesondere der Kündi-
gungsschutz sorgt für grü-
ne Städte im Sinne von 
Umweltgerechtigkeit. Die 
soziale Gerechtigkeit spie-
gelt sich in den günstigen 
Konditionen zur Pacht eines 
Kleingartens wider. Denn 
angelehnt an ortsübliche 
Pachtpreise für Anbauflä-
chen des gewerblichen Obst- 
und Gemüsebaus sind auch 
die Pachtpreise für einen 
Kleingarten moderat. Damit 
ist das Kleingärtnern ein ver-
gleichsweise günstiges Hob-
by. Zudem garantiert das 
BKleingG, dass Kleingärt-
nerinnen und Kleingärtner 
unbefristete Pachtverträge 
erhalten, die nicht einfach 
gekündigt werden können.

Eine runde Sache 
seit 40 Jahren

Bundeskleingartengesetz (BKleingG)  ist am 1. April 1983 in Kraft getreten

Nebst all diesen Vorzügen 
für Pächterinnen und Päch-
ter sind diese im Umkehr-
schluss gefordert, sich an ein 
paar Regeln beim Bewirt-
schaften ihrer Kleingärten 
zu halten. Diese Regeln sind 
nicht die strengsten, und sie 
einzuhalten nicht schwer 
machbar. Dazu zählt u.a. 
der Anbau von Obst und 
Gemüse, der im Sinne der 
kleingärtnerischen Nutzung 
ein Muss für die Nutzung 
eines Kleingartens ist. Auch 
muss man sich im Regelfall 
an die maximal überbaubare 
Fläche von 24 m² und eine 
einfache Ausstattung der 
Gartenlaube halten – denn 
dauerhaftes Wohnen ist hier 
nicht erlaubt, liegt der Fokus 
doch ganz eindeutig auf dem 
Gärtnern. 

Die Summe der Be-
stimmungen des BKleingG 
sowie der vor Ort gemach-
ten Regeln in Verbänden 

und Vereinen erfüllen ihre 
Zwecke und sind letzt-
endlich zum Vorteil aller. 
Etwa 13.500 gemeinnützige 
Kleingärtnervereine, 500 
Stadt-, Kreis-, Bezirks- und 
Regionalverbände und 20 
Landesverbände sorgen da-
für, dass Kleingartenanlagen 
dauerhafter Teil des öffent-
lichen Grünflächensystems 
sind. Sie geben der kleingärt-
nernden Gemeinschaft das 
gute Gefühl, in ihren Klein-
gärten einen sicheren Ort 
von dauerhaftem Bestand 
gefunden zu haben, in denen 
sich der Mensch frei fühlen 
und die Vorzüge eines der 
beliebtesten Hobbies bun-
desweit vollends genießen 
und ausleben kann. So wird 
mit sehr viel Engagement 
und Herzblut in hundert-
tausenden Kleingärten Obst 
und Gemüse aller Couleur 
angebaut, um sich selbst zu 
versorgen. Der Schutz des 
BKleingG ermöglicht es 
zudem, dass die große Klein-
gartengemeinschaft auf über 
44.000 ha Landesfläche in 
den Städten und auf dem 
Land einen dauerhaften 
Beitrag zu Klimaresilienz 
und Biodiversität leisten 
kann. Letztendlich trägt 
jeder einzelne dazu bei, dass 
Kleingärten in unseren Städ-
ten und Gemeinden trotz 
zunehmender Flächennut-
zungskonkurrenz bewahrt 
werden und in ihrem Be-
stand erhalten bleiben. Nut-
zen und genießen Sie also 
die Freiheiten, die Ihnen das 
Bundeskleingartengesetz 
seit über 40 Jahren bietet. 

Seit 40 Jahren sorgt das Bundeskleingartengesetz dafür, 
dass die Blütenträume der Kleingärtner in Erfüllung gehen.

Welttanztag, Workshop 
& digitaler Gartenzwerg

Viele Vorhaben der Thüringer Schreberjugend

Klaus Engelmann hat als 
Vorsitzender der Thüringer 
Schreberjugend im neuen 
Gartenjahr viel vor.

Trotz der Einschrän-
kungen in den Monaten der 
Corona-Pandemie ist die 
Thüringer Schreberjugend 
nach den Worten ihres Vor-
sitzenden Klaus Engelmann 
gut vorangekommen. „Wir 
haben uns weiter konso-
lidiert, es wurden weitere 
Gruppen beispielsweise in 
Eisenach und Kahla gegrün-
det, und auch der Regional-
verband Jena/Saale-Holz-
land-Kreis ist nach den Re-
gionalverbänden Altenburg 
und Schmölln inzwischen 
bei uns Mitglied geworden, 
sodass wir rein rechnerisch 
mehr als 6.000 Mitglieder 
zählen.“

Im ehemaligen Alten-
burger Meldeamt hat sich 
inzwischen die „Facktory“ 
etabliert, die der Initiative 
und den kreativen Ideen von 
Jugendlichen neuen Raum 
geben will – hier will sich 
künftig auch das Büro der  
Thüringer Schreberjugend 
einrichten, das zugleich 
als Koordinierungsstelle für 
einen mitteldeutschen Ver-
band der Schreberjugend 
mit Interessenten aus Thü-
ringen, Sachsen-Anhalt und 
Sachsen fungieren will. In 
dieser Eigenschaft haben 
Klaus Engelmann und eini-
ge seiner Mitstreiter Ende 
März auf der Frühlingsmes-
se „Dresdner Ostern“ (nach 
dem Redaktionsschluss für 
diese Ausgabe) an einem In-
formationsstand ihre Ideen 
und Vorstellungen sowie 
unterschiedliche Freizeit-
angebote für Kinder und 
Jugendliche präsentiert, die 
„Facktory“ war mit einem 
3-D-Drucker vor Ort.

Hauptsächlich ist die Thü-
ringer Schreberjugend aber 
in ihrem „Heimatland“ ak-
tiv, in dem Klaus Engelmann 
weitere Kleingärtnerorgani-
sationen für die Mitarbeit in 
seiner Jugendorganisation 
gewinnen will. Zu den Hö-
hepunkten 2023 gehören 
der Welttanztag Ende April, 
zu dem in der Altenburger 
MusicHall neben den „En-
ergy Diamonds“ Altenburg 
weitere Gruppen auftreten 
werden. Anfang Juni kön-
nen 15 Jugendliche im KGV 
„Schöne Aussicht“ Eisenach 
an einem Graffiti-Workshop 
in Theorie und Praxis teil-
nehmen und das Vereins-
heim des KGV verschönern, 
zudem könnte in Eisenach 
noch ein Sommerferienlager 
stattfinden. Schließlich hofft 
Engelmann, dass Jugendlei-
ter und Fachberater künftig 
den Schulgartenunterricht 
in Thüringen tatkräftig un-
terstützen können.  ps
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Wechselweise nur noch alle vier Jahre will die Firma Neudorff zu ihren Fachberaterschu-
lungen nach Leipzig (unser Foto), Weimar, Magdeburg und Potsdam einladen. Fotos: ps

Es war die Ausnahme 
von der Regel und soll 
es auch künftig blei-

ben: Knapp drei Dutzend 
Gartenfachberater folgten 
am 17. Januar 2023 der Ein-
ladung der Firma Neudorff 
zur Fachberaterschulung 
in das Atlanta-Hotel nach 
Leipzig-Wachau. Der lang-
jährige Gebietsverkaufslei-
ter Andreas Turkat aus Mag-
deburg, der im vergangenen 
Herbst in den Ruhestand 
gegangen ist, hat den Gar-
tenfreunden nunmehr als 
Gast-Referent die neuen 
Produkte der Firma Neu-
dorff vorgestellt und ist auf 
einige Pflanzenschutz-Pro-
bleme der zurückliegenden 
Gartensaison eingegangen. 
So wird das Spektrum der 
Pflanzenstärkungsmittel 
inzwischen von Brennnes-
sel- und Schachtelhalmex-
trakten  komplettiert, wäh-
rend mittlerweile auch ein 
Unkrautbekämpfungsmittel 
mit dem Grundstoff Essig 
gegen Unkräuter auf Wegen, 
Terrassen und an Rändern 
eingesetzt werden darf. 

Zu den interessierten Zu-
hörern gehörten neben Gar-
tenfreunden aus den Regio-
nalverbänden Leipzig-Stadt, 
Leipzig-Westsachsen, Bit-
terfeld/Wolfen, Weißenfels/
Hohenmölsen sowie Saale/
Unstrut/Querne auch drei 
Fachberater aus dem RV 
„Altenburger Land“. „Weil 
der Landkreis Altenburg 
einst zum Bezirk Leipzig 
gehört hatte, erhalten wir 
regelmäßig die Einladungen 
zu den Schulungen in 
Leipzig“, erklärte Verbands-

fachberater Frank Wodrich 
(KGV „Goldene Abendson-
ne“), der von Heiko Baartz 
(KGV „Glück auf “) und 
Wolfgang Winkler (KGV 
„Ost“, alle Altenburg) be-
gleitet wurde.

Vor der Corona-Pandemie 
kamen diese Einladungen 
jährlich, doch inzwischen 
setzt die Firma Neudorff 
hauptsächlich auf Online-

Schulungen, an denen die 
Gartenfreunde am hei-
mischen Computer oder 
am Smartphone teilnehmen 
können. „Beim Online-
Seminar am 30. November 
2022 war die Teilnahme 
noch recht überschaubar, 
doch zu den beiden Schu-
lungen im Februar haben 
wir einen merklichen Auf-
wärtstrend erlebt“, konsta-

tierte Annika Prothmann, 
bei Neudorff verantwortlich 
für die Schulungskoordina-
tion. Präsenzseminare für 
Gartenfreunde soll es künf-
tig im Wechsel nur noch alle 
vier Jahre an den Standorten 
Magdeburg, Leipzig, Wei-
mar und Potsdam geben. 
Noch sei nicht klar, ob 2024 
Weimar oder Magdeburg an 
der Reihe sein wird.  ps

„Hitparade“ 2022 
der Schädlinge 
und Krankheiten
Auch im vergangenen 
Gartenjahr 2022 haben 
die Gartenbau-Ingenieu-
rinnen der Firma Neudorf 
hunderte Anfragen per Te-
lefon und E-mail aus ganz 
Deutschland zu Pflanzen-
schutzfragen erhalten. 
Die Expertinnen sind 
montags bis donnerstags 
von 8 bis 16 Uhr sowie 
freitags von 8 bis 14 Uhr 
unter (05155) 62 44 888 
oder per E-Mail unter 
beratung@neudorff.de 
sozusagen rund um die 
Uhr zu erreichen. Aus 
den Anfragen haben 
sie eine „Hitparade“ der 
tierischen Schaderreger 
und häufigsten Pflanzen-
krankheiten zusammen-
gestellt. Auf dem „Sieger-
treppchen“ der tierischen 
Schaderreger stehen der
Buchsbaumzünsler, der 
Dickmaulrüssler und die
Gartenlaubkäfer-Larve. 
Ihnen folgen auf den 
Plätzen Blattläuse, 
Pockenmilben, Rau-
pen, Spinnmilben, die 
Walnussfruchtfliege, 
Sackschildläuse und
Wühlmäuse.
Bei den Pflanzenkrank-
heiten sind der Trocken-
schaden an Thuja und 
der Sonnenbrand an 
Früchten sowie Rostpilze 
besonders häufig aufge-
treten, vermutlich auch 
angesichts des fortschrei-
tenden Klimawandels.  
Auf den weiteren Plätzen 
landeten dieses Mal der 
Echter Mehltau, pilz-
liche Welke-Erreger, 
Blattfleckenpilze, die 
Monilia-Fruchtfäule, die
Schrotschusskrankheit, 
die Kräuselkrankheit 
am Pfirsich, bakterielle 
Krankheiten sowie Viren.
Mit welchen Maßnahmen 
den Ursachen vorgebeugt 
bzw. Schäden verrin-
gert werden können, 
vermitteln die Fachbe-
raterschulungen und 
der beliebte Neudorff-
Ratgeber Pflanzenschutz.Referent Andreas Turkat freute sich über die Teilnahme von 

vier Thüringischen Fachberatern aus Altenburg in Leipzig.
Im direkten Gespräch können Pflanzenschutzprobleme 
zumeist besser erörtert werden als online am Computer.

Nur noch alle vier 
Jahre in Präsenz

Neudorff bietet seine Fachberater-Schulungen künftig vor allem online an
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Auf Einladung des 
Vorstandes des 
Kreisverbandes Son-

neberg kamen Anfang Fe-
bruar die Vorstände der Mit-
gliedsvereine zu ihrer tradi-
tionellen Frühjahressitzung 
im Vereinsheim des KGV 
„Eller“ zusammen. Vorsit-
zender Hans-Dieter Illert 
blickte im Rechenschafts-
bericht auf ein erfolgreiches 
Gartenjahr 2022 zurück  mit 
einem ganz besonderen Hö-
hepunkt – der erfolgreichen 
Teilnahme des KGV „Eller“ 
am 25. Bundeswettbewerb 
„Gärten im Städtebau“, die 
mit einer Silbermedaille be-
lohnt wurde. 

In der Jahresbilanz über-
wogen aber natürlich die 
Mühen des Alltags in der 
Verbands- und Vereinsar-
beit – von der rechtlichen 

Grundwissen für 
den Vereinsalltag
Kreisverband Sonneberg: Gesamtvorstandssitzung und Rechtsschulung

Hans-Dieter Illert überreichte dem KGV „Eller“ einen Blu-
mengruß des Landesverbandes als Anerkennung.

Verantwortung der Ver-
eine über das Miteinander 
mit den Grundstücksei-
gentümern bis hin zu den 
Gartenbegehungen, der Be-
wahrung der steuerlichen 
und kleingärtnerischen Ge-
meinnützigkeit sowie der 
Grundsteuer-Problematik. 
Oftmals verbirgt sich da-
hinter ein hartes Ringen 
des Kreisverbandes für das 
Recht der Kleingartenver-
eine sowohl auf kleingärtne-
rischer als auch auf kommu-
naler Ebene.

Der Kreisverband hat ne-
ben einer finanzplan- und 
kassenordnungskonformen 
Finanzpolitik zukunftsori-
entiert gewirtschaftet und 
gearbeitet. So konnte der 
Kreisvorstand schließlich 
mit Stolz auf das Ergebnis 
eines aktiven Arbeitsjahres 

mit stimmigen Finanzen 
zurückblicken, wofür er ein-
stimmige Entlastung erhielt.

Zuvor jedoch hatten ak-
tuelle Entwicklungen und 
so manches Problem in der 
Vereinsarbeit eine Rechts-
schulung auf den Plan geru-
fen. Die Ausführungen des 
Ansprechpartners des Kreis-
verbandes für Kleingarten-
recht Bernd-Ulrich Wohl-
farth dienten dazu, nicht 
nur rechtliche Fragen des 
Kleingartenwesens zu er-
läutern, sondern sollen den 
Vereinsvorständen helfen, 
mit den kostbaren Gütern 
Zeit, Mittel und Möglich-
keiten verantwortungsvoll 
umzugehen. Das Themen-
spektrum reichte dabei von 
Pachtverträgen mit Grund-
stückseigentümern über die 
ordnungsgemäße Durch-
führung von Mitglieder- 
und Wahlversammlungen 
sowie den Umgang mit 
Abwasser in Kleingärten 
bis hin zur Gestaltung von 
rechtskonformen Webseiten 
der KGV. Einen besonderen 
Schwerpunkt bildete das 
Wirtschaften im Verein, vor 
allem der Inhalt, Zweck und 
Nutzen einer Rücklagenbil-
dung. Die vorausschauende 
Planung der finanziellen 
Mittel ist nicht nur eine un-
abdingbare Notwendigkeit 
für die Vereine geworden, sie 
kann sogar zur Existenzfrage 
werden. Elke Friedrich

Erfolgreicher Auftakt für 
die neue Gartensaison

Lehrreiche Fachberaterschulung in Rudolstadt

Gemeinsam mit dem Re-
gionalverband Saalfeld hatte 
der Verband der Garten-
freunde Saalfeld-Rudolstadt 
für den 4. Februar 2023 
ins Vereinsheim Paula der 
Kleingartenanlage „Große 
Wiese“ Rudolstadt zu ei-
ner Fachberaterschulung 
eingeladen. Als Referentin 
konnte Frau Aschenbach 
vom Thüringer Landes-
amt für Landwirtschaft und 
ländlichen Raum gewonnen 
werden. Sie sprach an die-
sem Vormittag vor über 50 
Teilnehmern über das The-
ma „Die Wetterbilanz 2022 
sowie der aktuelle Stand  der 
Winter -Bodenfeuchte-Kon-
sequenzen für den  Pflanzen-
schutz“ sowie über die Ent-
wicklung der Schaderreger 
und rechtliche Aspekte der 
Unkrautbekämpfung.

Viel Neues und Wissens-
wertes erfuhren die teilneh-
menden Fachberater beider 
Verbände auch zu den neuen 
zugelassenen Unkrautbe-
kämpfungsmitteln. Somit ist 
ab diesem Jahr Brennnessel, 
Essig und Backpulver zur 
Bekämpfung von Unkräu-
tern und  Ungeziefer (Blatt-
läuse) in den Kleingärten 
erlaubt.

Nach einem kleinen Imbiss 
in der Pause präsentierte das 
Vorstandsmitglied Wilfried 
Gille in einer Power-Point-
Präsentation solche Klein-
gärten, die der Verband Ru-
dolstadt nicht gerne in den 
Vereinen sieht. Die Palette 
reichte dabei von verwahr-
losten über nicht kleingärt-

nerisch bewirtschaftete bis 
zu leer stehenden Parzellen. 
Auch der Regionalverband 
Saalfeld hat mit diesem The-
ma ein Problem – wie viele 
andere Thüringer Verbände 
vermutlich auch.

Verbandsfachberater Tho-
mas Müller eröffnete die 
Diskussion und wies auf 
die nächsten Schulungen 
hin. So folgte im März ein 
Baumschnittpraktikum in 
Theorie und Praxis in der 
Kleingartenanlage „Vogelge-
sang“ Rudolstadt. Die Vor-
sitzenden beider Verbände 
und die Teilnehmer haben 
die Schulung als sehr positiv 
und informativ gesehen. 
Mit einem Blumenstrauß 
bedankte sich der Kreis-
fachberater Thomas Müller 
bei Frau Aschenbach, die 
wiederum ihre Zusage gab, 
als Referentin wieder gerne 
zu uns zu kommen.

 Wilfried Gille

Fachberater aus den KGV 
der beiden Verbände im 
Landkreis Saalfeld/Rudol-
stadt trafen sich im Februar  
zur Schulung im Vereins-
heim des KGV „Große Wie-
se“ Rudolstadt. FOTO: GILLE
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Diese gute Tradition 
wird der Verband 
der Kleingärtner in 

Eisenach und im Wartburg-
kreis auch im neuen Garten-
jahr 2023 fortsetzen: Zum 
wiederholten Male rufen der 
Verband und die Kommu-
nen die Mitgliedsvereine zur 
Teilnahme am Wettbewerb 
in den Kleingartenanlagen 
und Kleingärten auf – dieses 
Mal unter dem Motto „Na-
turnah gärtnern – die neue 
Lust“.  Den gemeinsamen 
Wettbewerbsaufruf haben 
der Landrat und die Bür-
germeister der Kommunen 
am 12. November 2022 im 
Rahmen der Beratung des 
Gesamtvorstandes des Ver-
bandes im Vereinsheim des 
Obst- und Gartenbauver-
eins „Palmental“ Eisenach 
gemeinsam mit der Ver-
bandsvorsitzenden Andrea 
Jäger unterzeichnet.

„Unser Anliegen ist es, die 
Leistungen unserer rund 
2.700 Pächterfamilien in 
68 Kleingartenanlagen bei 
der Pflege von Natur und 
Umwelt und somit bei der 
Bewahrung einer möglichst 
großen Artenvielfalt im sich 
vollziehenden Klimawan-
del zu würdigen“, betonte 
die Vorsitzende. „Unsere 
Kleingärtner pflegen ei-
nen beachtlichen Anteil 
des öffentlichen Grüns der 
Kommunen unentgeltlich 
und bieten so den Ein-
wohnern der Städte und 
Gemeinden ein attraktives 
Wohnumfeld, das in und 
nach der Corona-Pandemie 
zur aktiven körperlichen 
Betätigung ebenso einlädt 

wie zur Erholung und Ent-
spannung.“ Die Wettbe-
werbskommission wird die 
teilnehmenden KGV im 
Mai/Juni besichtigen und 
bewerten. Dieses Mal wird 
besonderes Augenmerk ge-
legt auf die Obstbaumpflege 
und den Obstbaumschnitt, 
den Heckenschnitt an den 
Hauptwegen sowie auf das 
Umfeld der KGA. Klar ist, 
dass auch die kleingärtne-
rische Nutzung begutach-
tet und unzulässige Zweit-

bauten mit Punktabzügen 
„bestraft“ werden. In den 
beiden Gruppen bis 49 und 
ab 50 Kleingärten winken 
den Siegern und Platzierten 
Geldpreise, Urkunden sowie 
Ehrenpokale der jeweiligen 
Bürgermeister. Die Auswer-
tung der Wettbewerbser-
gebnisse soll während der 
Gesamtvorstandssitzung im 
Herbst 2023 im feierlichen 
Rahmen erfolgen.

Mit Hilfe des Wettbewerbs 
will der Verband auch das 

Gemeinschaftsgefühl der 
Gartenfreunde, das in den 
Corona-Jahren sehr gelitten 
hat, wieder stärken. Zwar 
waren die Schulungen für 
Vereinsvorsitzende, Schatz-
meister und Fachberater in 
der zurückliegenden Gar-
tensaison gut besucht, auch 
weil viele neue Vorständler 
ein Ehrenamt in den Verei-
nen angetreten haben und 
komplexere Themen wie der 
Klimaschutz auf großes In-
teresse stoßen. Zum Tag des 

Gartens des Verbandes am 
letzten August-Sonnabend 
2022 anlässlich des 90-jäh-
rigen Bestehens des KGV 
„Sonnenschein“ kamen je-
doch nur neun (!) Garten-
freunde aus anderen Verei-
nen. Dabei wäre allein schon 
das neue Naturschutzprojekt 
der gastgebenden Kleingar-
tenanlage einen Besuch wert 
gewesen ...  ps

Die Vertreter der 68 Mitgliedsvereine des Verbandes der Kleingärtner in Eisenach und im 
Wartburgkreis trafen sich im Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins „Palmental“ .

Wettbewerb über 
„die neue Lust“

Eisenach: Gemeinsamer Aufruf von Verband & Kommunen unterzeichnet

Die Vertreter der Kommunen und des Kleingärtnerver-
bandes unterzeichneten den Wettbewerbsaufruf 2023.

Susanne Weppler erhielt 
die bronzene Ehrennadel.

Ehrung für aktive 
Gartenfreunde
Während der Beratung 
des Gesamtvorstandes 
des Verbandes der Klein-
gärtner in Eisenach und im 
Wartburgkreis wurden im 
November 2022 nachfol-
gende GartenfreundInnen 
für ihren Einsatz und ihre 
Aktivitäten zur Förderung 
der Kleingärtnerei ausge-
zeichnet: Gartenfreund 
Klaus Rinko, bis 2021 
Vorsitzender der KGV 
„Vor der Struth“ Seebach, 
erhielt die Ehrennadel des 
Regionalverbandes Eisen-
ach in Gold. Die silberne 
Verbandsehrennadel ging 
an Bärbel Göllner, Vorsit-
zende des KGV „Erika 47“ 
Eisenach. Die Ehrennadel 
in Bronze erhielten die 
Vereinsvorsitzenden Stef-
fen Naumann (KGV „1917“ 
Eisenach), Susanne Wepp-
ler („Sonnenschein“ Eisen-
ach), Wolfgang Fröhling 
(„Hörselgrund“ Eisenach) 
und Peter Wilhelm (bis 
2021 Vorsitzender des KGV 
„Sonnenblume“ Eisenach). 

Der ehrenamtliche Beigeordnete Joachim Ziegler über-
brachte den Gartenfreunden das Grußwort des Landrates.
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Dieser Hinweis auf 
der Homepage eines 
Regionalverbandes 

der Kleingärtner hatte mich 
neugierig gemacht: Die 
Stadtbienen gGmbH aus 
Berlin hatte für den 19. 
Januar 2023 eingeladen, 
um am heimischen Com-
puter bei einer einstündigen 
Live-Session in die Welt der 
Honig- und Wildbienen 
reinzuschnuppern. Hobby-
Imkerin Iris Mesko hatte 
sich aus München zuge-
schaltet und präsentierte ge-
balltes Einsteiger-Wissen zu 
spezifischen Bienenthemen 
und erläuterte, was beim 
ökologischen Imkern im 
Kleingarten zu beachten ist. 
Anschließend gab es die Ge-
legenheit, im Chat Fragen zu 
stellen und fachlich versierte 
Antworten zu bekommen.
Öko-Honig vom 
eigenen Garten
Unbestritten ist, dass gerade 
ein Kleingarten bzw. eine 
Kleingartenanlage mit der 
großen Artenvielfalt und 
Blütenpracht vom zeitigen 
Frühjahr bis zum späten 
Herbst eine durchgehend 
blühende Bienenweide für 
eine ökologische Bienen-
haltung bietet. „Doch nicht 
in allen KGA ist die Bienen-
haltung auch erlaubt“, gab 
die Referentin zu bedenken. 
„Deshalb ist es ratsam, 
von Anfang an über sein 
Vorhaben sowohl mit dem 
Vorstand als auch mit den 
Gartennachbarn zu spre-
chen, um eventuelle Vorbe-
halte abzubauen und für die 
Bienenhaltung als Mehrwert 

für den Anbau von Obst und 
Gemüse (Bestäubungsleis-
tung der Bienen) zu wer-
ben – einschließlich dem 
ökologisch erzeugten Honig 
aus dem eigenen Kleingärt-
nerverein.“ 
Nachbarn in die 
Pläne einbeziehen
Beim Vereinsvorstand ist 
die Bienenhaltung zu be-
antragen, in einem Vertrag 
werden dann die erlaubte 

Bienenrasse, die Zahl der 
Völker und deren Aufstel-
lung im Garten sowie die 
Festlegung der Arbeits-
zeiten festgeschrieben, denn 
der Hobby-Imker sollte 
unnötigen Lärm nicht nur in 
den Ruhezeiten vermeiden 
und stets Rücksicht auf sei-
ne Gartennachbarn nehmen 
und dafür zumindest von 
den unmittelbaren Anlie-
gern das Einverständnis zur 
Bienenhaltung einholen. 
Mehr noch: Der Hobby-Im-

ker sollte sich in einem Kurs 
das erforderliche Fachwis-
sen aneignen. Unabdingbar 
ist hingegen die Anmeldung 
beim zuständigen Veteri-
näramt, das eine Betriebs-
nummer erteilt und aktuelle 
Informationen beispiels-
weise beim Auftreten von 
Krankheiten und Schäd-
lingen gibt. Erforderlich ist 
zudem der Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung so-
wie die Mitgliedschaft im 
örtlichen Imkerverein, zu-

Die kompakte BienenBox dient der ökologischen Bienenhaltung und gewährt spannende 
Einblicke in das Leben und die Arbeit des Bienenvolkes.  FOTO: STADTBIENEN/JULIEN BALMER (S)

Mädchen und Jungen sind begeistert, wenn sie Bienen bei 
ihrem Treiben beobachten können. FOTO: STADTBIENEN/M. FRÖHLICH

dem müssen die Herkunft 
der Bienen nachgewiesen 
und ein Gesundheitszeugnis 
vorgelegt werden.
Imkerkurse online 
und in Präsenz
In Kursen bietet die Stadt-
bienen gGmbH das erfor-
derliche Fachwissen an. 
Neben den Live-Sessions 
über den Winter – die nächs-
te steigt am 13. März 2023 
zum Thema „Lösungen für 
typische Imkerfehler“ – gibt 
es ein digitales Orientie-
rungsseminar, nach dessen 
Buchung es für 35 Euro ein 
150 Minuten langes Video 
rund um die Bienenhaltung 
zu sehen gibt; ein Begleitheft 
mit den wichtigsten Lernin-
halten wird im pdf-Format 
zugesandt. 
Praxiskurse in Ber-
lin und Potsdam
Wer sich danach zum 
Besuch eines Imkerkurses 
für EinsteigerInnen ent-
scheidet, bekommt die-
se Seminargebühr auf den 
Kurspreis gutgeschrieben. 
Diese Kurse starten im April 
und im Mai in 26 Städten in 

Mit der kompakten BienenBox ist die Imkerei sogar auf den 
Dächern hoch über der Stadt möglich.  FOTO: STADTBIENEN/J. WEBER

Stadtbiene summt 
nur selten allein  

Ökologische Bienenhaltung im Kleingarten und sogar auf dem Balkon

Bei Kursen werden Grund-
kenntnisse vermittelt.
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Deutschland, in Österreich 
und in der Schweiz.  Inte-
ressenten aus Brandenburg 
können solch einen Kurs 
2023 beispielsweise in Erfurt 
sowie im benachbarten Kas-
sel, Nürnberg, Leipzig oder 
Dresden buchen. Dabei wer-
den die Grundlagen der öko-
logischen Bienenhaltung in 
der BienenBox vermittelt 
und die Bienenhaltung über 
das Jahr anschaulich Schritt 
für Schritt erlebt und erklärt. 
Dem theoretischen Auftakt 
folgen sieben Praxistermine 
mit erfahrenen Kursleitern, 
Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Darüber hi-
naus kann man in einem 
vierstündigen Schnupper-
kurs mit einem Bienenvolk 
auf Tuchfühlung gehen und 
die Honigbienen mit allen 
Sinnen erleben.
Die BienenBox ist 
die „Hardware“
Wer das erworbene Wissen 
dann praktisch anwenden 
möchte, dem wird die Bie-
nenBox der Stadtbienen 
gGmbH als Bausatz empfoh-
len, die im Kleingarten und 
sogar auf dem Balkon auf-
gestellt werden kann. Dabei 
handelt es sich um eine kom-
pakte Trogbeute, in der Brut-
nest und Honigraum nicht 
voneinander getrennt sind – 
damit kommt die Bienenbox 
dem natürlichen Wohnraum 
der Bienen beispielsweise 
in einer Baumhöhle näher 
als beispielsweise die klas-
sischen Magazinbeuten. In 
dieser Einraumbeute kann 
sich auch die Königin frei 
bewegen, und die Bienen 

entscheiden selbst zu wel-
chem Zeitpunkt welche Zel-
len gebaut und welche Bie-
nenwespen herangezogen 
werden. Durch die vormon-
tierten Schiffsrumpfleisten 
auf den Rähmchen wird den 
Tieren der Naturwabenbau 
erleichtert, ein Sichtfenster 
erlaubt spannende Einblicke 
in das Bienenvolk. Mit ihrer 
schlanken Form und dem 
kleinen Rähmchenmaß ist 
diese Box rückenschonend 
und ideal für Anfänger. 
Im Sinne der ökologischen 
Bienenhaltung werden je-
doch nur die Überschüsse 
geerntet. 
Tolle Arbeit von 
Menschen mit     
Behinderungen

Diese BienenBox wurde im 
Jahre 2012 entwickelt und 
wird mit einer jährlichen 
Auflage von 450 Stück in 
den Berliner Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung 
GmbH mit Holz aus nach-
haltiger Forstwirtschaft pro-
duziert. Insgesamt wurden 
bislang 1.850 BienenBoxen 
in Gärten, auf Balkonen 
und Dächern mit Hilfe von 
Standvorrichtungen bzw. 
Balkonhalterungen aufge-
stellt. Für Bastler ist eine 
Bauanleitung für die Version 
2019 der BienenBox ohne 
Sichtfenster erhältlich. Im 
Online-Shop gibt es zudem 
eine fertig montierte Wild-
bienenBox mit Brutkino 
zum Herausnehmen und 
Beobachten sowie mobilem 
Vogelschutzgitter.  Weitere 
Informationen unter www.
stadtbienen.org. ps

Die ökologische Bienenhaltung macht Spaß, sogt für Be-
stäubung und ökologischen Honig. FOTO: STADTBIENEN/J. WEBER
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Wann haftet ein 
Vorstand wofür?

Hinweise von Rechtsanwalt Volkmar Kölzsch zu Haftungsfragen im KGV

Die Hauptaufgabe des 
Vereinsvorstandes 
ist die organisato-

rische Unterstützung der 
Umsetzung des Vereins-
zwecks, also bezogen auf 
uns, die Kleingärtnerei im 
Sinne des §1 Absatz 1 des 
Bundeskleingartengesetzes 
(BKleingG).

Um das zu erreichen, sind 
Maßnahmen im Außenver-
hältnis, also mit Bezug zu 
Dritten, die nicht Vereins-
mitglieder sind, erforder-
lich. Das ist die sogenannte 
„Vertretung“ (§26 BGB). 
Es sind aber natürlich auch 
Maßnahmen erforderlich, 
die das Innenverhältnis be-
treffen, also die Beziehungen 
der Mitglieder des Vereins 
untereinander. Das sind die 
Maßnahmen, die man „Ge-
schäftsführung“ (§27 BGB) 
nennt. Dabei besteht für 
die Vorstandsmitglieder die 
Verpflichtung der persön-
lichen Wahrnehmung der 
übernommenen Aufgaben.

Die Vorstandsmitglieder 
erfüllen ihre Aufgaben in der 
Regel ehrenamtlich. Recht-
lich ist diese Tätigkeit als 
Auftragsverhältnis gemäß 
den Regelungen in den §§ 
662 ff. BGB eingeordnet.

Bei der Erledigung dieser 
Aufgaben ist der Vereins-
vorstand an die Weisungen 
und Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung oder 
des Gesamtvorstandes/er-
weiterten Vorstandes und 
natürlich an die Regelungen 
der Satzung gebunden. Den 
Vorstandsmitgliedern oblie-
gen Sorgfalts- und Treue-
verpflichtungen gegenüber 
dem Verein – und dennoch 
geschieht es gelegentlich, 
dass Fehlentscheidungen ge-
troffen werden und dadurch 
einem Dritten oder dem 
Verein selbst ein Schaden 
entsteht. Dann spielt die Fra-
ge der Haftung eine Rolle. 

Haftung ist das „Einste-
henmüssen“ für Schäden. 
Daraus ergibt sich die Frage, 
ob man als „Dankeschön“ 
für das ehrenamtliche En-
gagement möglicherweise 
auch mit seinem Privat-
vermögen eintreten muss, 
weil man in Ausübung sei-
ner Vorstandsarbeit einen 
Fehler gemacht hat, der bei 

einem Dritten zu Schaden 
geführt hat.

Dem ist nicht unbedingt 
so. Ich schränke das deshalb 
ein, weil manchmal (leider) 
eine vorsätzliche Schadens-
verursachung beabsichtigt 
ist und auch umgesetzt wird 
–  selten zwar, aber es kommt 
dennoch vor. Für vorsätzlich 
herbeigeführte Schäden gibt 
es natürlich keinen Versi-
cherungsschutz. Und auch 
die gesetzlichen Regelungen, 
die Haftungsfragen in Ver-
einsvorständen betreffen (§ 
31a, §31b BGB), helfen da 
völlig zu Recht nicht.

Anders sieht es da bei 
jenen Schäden aus, die auf-
grund von Fahrlässigkeit 
entstanden sind. In diesem 
Zusammenhang sei auf die 
Regelungen des § 31a und 
31b des BGB hingewiesen.

Der dort formulierte Haf-
tungsschutz tritt aber nur 
ein, wenn keine Ehrenamts-
pauschale oder eine solche 
maximal in einer Betragshö-
he von 840 Euro im Jahr ge-

zahlt wird. Das ist jedenfalls 
die derzeitige Regelung. Eine 
etwa in Betracht kommende 
weitergehende Haftungs-
freistellung kann nur über 
gesonderte Regelungen in 
der Satzung erfolgen.

Die meisten Vereine haben 
zudem eine Vermögenscha-
den-Haftpflichtversiche-
rung abgeschlossen. Das ist 
eine sehr gute Möglichkeit 
für Vereinsvorstände oder 
im Auftrag des Vorstandes 
ehrenamtlich für den Verein 
Tätige, sich vor dem Eintritt 
von Schadenersatzverpflich-
tungen zu schützen.

Man sollte das Haftungs-
problem nicht unterschät-
zen. Es gibt eine ganze Reihe 
von Tätigkeitsfeldern, auf 
denen der Vorstand agiert 
und die mit Haftungsrisiken 
verbunden sind. So zum 
Beispiel sind die Pflichtver-
letzungen, die zu Schäden 
führen, wahrscheinlich am 
häufigsten im Bereich der 
Verkehrssicherungspflicht 
zu finden. Man denke da an 

die Sicherheitsvorschriften 
im Zusammenhang mit der 
Durchführung von Bauar-
beiten oder Schachtarbeiten, 
an die Räum- und Streu-
pflicht für Wege innerhalb 
der Gartenanlage, die mit 
dem Betrieb eines Kinder-
spielplatzes verbundenen 
Verpflichtungen, die Si-
cherheit bei Versorgungslei-
tungen bzw. überhaupt beim 
Betrieb von Versorgungs-
einrichtungen.

Ein auch häufig überse-
hener Bereich der Verkehrs-
sicherheit ist die Baum-
schau. Mittlerweile sind 
vor Jahrzehnten gepflanzte 
Bäume groß, alt und morsch. 
Insofern ist eine regelmäßige 
Kontrolle auf Standsicher-
heit und die Notwendig-
keit, möglicherweise Äste 
ausschneiden zu müssen, 
gegeben, um Schäden zu 
vermeiden.

Andere Haftungsfallen 
für Vorstände ergeben sich 
beispielsweise aus der Ver-
letzung von Satzungsbe-

stimmungen im Hinblick 
auf Zahlungen an Vereins-
mitglieder ohne Satzungs-
grundlage. Ich denke da an 
die Zahlung von Ehrenamts-
pauschalen, die unbedingt 
eine Satzungsgrundlage ha-
ben muss.

Auch ist es zu berücksich-
tigen, in welchem Umfang 
eine Vertretungsmacht bzw. 
Vertretungsvollmacht für 
den Verein den Vorstands-
mitgliedern eingeräumt ist. 
Bei Überschreitung dersel-
ben mit der Folge von Schä-
den tritt Haftung ein.

Auch gibt es bezüglich 
des Vereinsregisters eine 
Reihe von Verpflichtungen, 
die ein Vereinsvorstand 
wahrnehmen muss, so zum 
Beispiel die Anmeldung von 
Satzungsänderungen oder 
Änderungen der Zusam-
mensetzung des Vereinsvor-
standes.

Schließlich sind auch die 
Fragen einer eventuellen 
Einleitung einer Insolvenz 
im Blickfeld zu behalten.

Voranstehendes ist bei 
Weitem keine abschließende 
Aufzählung der Haftungs-
felder. Die Lebenssituati-
onen, die letztlich zu Schä-
den führen können, sind 
sehr breit gefächert. Man 
kann gar nicht alle denk-
baren Schadensereignisse 
vorausdenken. Wichtig ist 
aber, dass der Vereinsvor-
stand über die Pflichtenlage, 
die mit der Vereinsführung 
verbunden sind, Kenntnis 
hat. 

Wenn dennoch ein Scha-
densfall eintritt, hilft am 
besten eine Kombination aus 
den schon angesprochenen 
gesetzlichen Regelungen in 
Verbindung mit einer ent-
sprechenden Absicherung 
über Vorstandsversiche-
rungen. Die Stadt-, Kreis-, 
Territorial- und Regional-
verbände und auch der 
Landesverband sind selbst-
verständlich beratend tätig 
und stehen den Vorständen 
mit weitergehenden Infor-
mationen, auch zu Versiche-
rungsmöglichkeiten, unter-
stützend zur Seite. Nutzen 
Sie doch diese Angebote – zu 
Ihrer eigenen Sicherheit.
 Volkmar Kölzsch, 

Leiter der AG Recht

Haftungsfragen für den Vorstand können auftreten, wenn es z.B. um Schachtarbeiten 
beim Neubau, bei der Instandsetzung oder Reparatur von Versorgungsleitungen geht.
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Jeder, der in einem Ver-
ein tätig ist, weiß, wie 
schwer es ist, neue en-

gagierte Mitstreiter für die 
Führung (s)eines Vereins 
zu finden. Viele Personen 
sind begeistert, was so ein 
Verein alles leistet und im 
Ort bewirken kann, aber 
die meisten davon scheuen 
sich davor, ein Ehrenamt im 
Vorstand oder gar in einem 
Verband zu übernehmen. 
Oftmals liegt es daran, dass 
sie der Meinung sind, noch 
nicht bereit zu sein, eine 
solche Aufgabe erfolgreich 
meistern zu können.

Gerade in unseren Klein-
gärtnervereinen und in den 
Verbandsvorständen sind in 
der jüngeren Vergangenheit 
viele ältere Ehrenämtler aus 
Führungspositionen ausge-
schieden und haben das 
Amt in die Hände jüngerer 
Vereinsmitglieder gelegt. 
Viel Erfahrungsschatz geht 
auch in den nächsten Jahren 
verloren, aber gleichzeitig 
bieten sich Chancen, Inno-
vationen wie z.B. Vereins-
führung am PC zu unterstüt-
zen und Onlineangebote für 

Weiterbildung ist 
die Grundlage

Erfolgreiche Vereinsarbeit erfordert eine solide Basis an Grundwissen

die Fortbildung und für die 
Teamarbeit zu nutzen.

Für einen Kleingärtnerver-
ein ist es besonders wichtig, 
seine finanzielle Lage stabil 
zu halten, kontinuierlich 
professionelle Arbeit zu 
leisten und auch nach außen 
hin kompetent und seriös 
aufzutreten. Viele Aufgaben 
sind einem ständigen Wan-
del unterzogen. Damit sich 
alle aktiven Helfer auf diese 
Umstellungen vorbereiten 
können, sind Seminare und 
andere Weiterbildungsmaß-
nahmen sehr wichtig. Man 
erwartet im Allgemeinen 
nicht nur die Gartenarbeit 
selbst. Auch der Verein ist 
in seiner Entwicklungsfä-
higkeit gefragt. Professionell 

geplant und durchgeführt, 
können Weiterbildungen 
nur gut für das Image und 
den internen Ablauf in 
Kleingärtnervereinen sein. 
Schließlich ist eine gute Au-
ßendarstellung auch wichtig 
für die Vereinsfinanzierung.

Als Kleingärtnerverein 
muss man mit der Zeit ge-
hen, um neue Mitglieder zu 
gewinnen und ihnen den 
Spaß an der Beschäftigung 
in der Natur zu vermitteln. 
Speziell die Vorstandsmit-
glieder müssen geschult 

werden, damit sie kompe-
tent arbeiten können. Für 
eine erfolgreiche Arbeit ist 
ein Grundlagenwissen in 
den einschlägigen Rechts-
gebieten unerlässlich. Vor-
gaben zur Gemeinnützigkeit 
oder Haftungsfragen sind 
nur zwei Beispiele für Frage-
stellungen aus der Vereins-
arbeit.

Das gemeinsame Lernen 
und der Erfahrungsaus-
tausch bringen uns unter 
dem Strich weniger Auf-
wand und dafür mehr 
Erfolg. Deshalb arbeiten 
die beiden Regionalverbän-
de „Orlatal“ Pößneck und 
„Obere Saale“ Schleiz seit 
längerem zusammen, ma-
chen Erfahrungsaustausche 
insbesondere auf dem Ge-
biet der Finanzschulungen. 

Einmal für den eigenen 
Verband „Orlatal“ in Pöß-
neck ausgearbeitete Power-
point-Präsentationen und 
Schulungsmappen finden 
immer mehr auch in Schleiz 
Verwendung. Hier ist das 
Mitglied des Präsidiums des 
Landesverbandes Reinhard 
Gering aus Pößneck sehr ak-
tiv. Von allgemeinen Rechts-
fragen des Satzungs- über 
das Pachtrecht bis hin zu Fi-
nanzen werden Workshops 
vor den Führungskräften 
der Kleingärtnervereine ge-
halten. 

Das jüngste Beispiel dafür 
ist ein Seminar über die An-
tragstellung der steuerrecht-
lichen Gemeinnützigkeit. 
Grundlagen für die finanzi-
elle Jahresabrechnung, den 
Geschäftsbericht und die 
Bildung der Rücklagen so-
wie die Erarbeitung von Un-
terlagen zur Eintragung ins 
Online ELSTER-Programm 
waren am 12. November 
2022 in Schleiz sowie 3. 
Dezember 2023 in Pößneck 
Gegenstand der Schulung. 
Selbstverständlich gehörte 
auch eine Anleitung zur 
Anmeldung und Anwen-
dung bei ELSTER dazu. Den 
Schulungsteilnehmern wur-
de auch eine speziell zusam-
mengestellte Arbeitsmappe 
mit konkreten Hinweisen 
und Anleitungen überge-
ben. Alles in allem sahen 
sich die anwesenden Schatz-
meister und Führungskräfte 
anschließend in der Lage, 
den rechtlichen Anforde-
rungen der Steuererklärung 
nachkommen zu können.

Übrigens wurde das glei-
che Seminar bereits auch am 
29. Oktober 2022 in Rudol-
stadt vor den Gartenfreun-
den des Regionalverbandes 
gehalten – die „Thüringer 
GartenFlora“ berichtete da-
rüber bereits in Ausgabe 
2/2023 auf Seite VII. R. G.

Jeder ehrenamtlich Tätige im Vorstand eines Kleingärtnervereins bzw. -verbandes opfert einen guten Teil seiner Freizeit 
auch dafür, um sich in Schulungen das erforderliche Wissen für sein ehrenamtliches Wirken anzueignen. 

Keine Angst vor Computer 
und ELSTER – die Schulung 
zeigte, wie es gut und un-
kompliziert geht. FOTOS: RV
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Bewertungsbogen für den Landeswettbewerb 2025
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Nach der Auswer-
tung des 12. Landes-
wettbewerbs 2021 

galt es für den Sieger, den 
Kleingärtnerverein „Eller“ 
Sonneberg, sich auf den 25. 
Bundeswettbewerb „Gär-
ten im Städtebau“ unter 
dem Motto „Kleingärten: 
Stadtgrün trifft Ernteglück“ 
vorzubereiten. Als wür-
diger Vertreter Thüringens 
konnte der Verein „Eller“ 
am 19. November 2022 in 
Berlin die Silbermedaille 
entgegennehmen – auch 
die „Thüringer GartenFlora“ 
hatte darüber bereits in Aus-
gabe 02/2023 ausführlich 
berichtet. 
Wettbewerb quali-
tativ aufwerten

In Auswertung des 12. 
Landeswettbewerbs 2021 in 
Thüringen hat sich das Prä-
sidium des Landesverbandes 
mit der Frage beschäftigt, 
wie wir den Landeswettbe-
werb qualitativ noch verbes-
sern können. Im Ergebnis 
wurde die Schlussfolgerung 
gezogen, den Landeswettbe-
werb stärker an den Bundes-
wettbewerb anzulehnen und 
sich noch enger als bisher an 
dessen Bewertungskriterien 
zu orientieren.

Der Bundeswettbewerb 
„Gärten im Städtebau“ ist 
Deutschlands wichtigster 
Ideenwettbewerb zur ur-
banen Gartenkultur – und 
zugleich eine Art deutsche 
Meisterschaft der Kleingärt-
nervereine. Dieser Wett-
bewerb wurde bereits 1951 
ins Leben gerufen. Er wird 
im Vier-Jahres-Rhythmus 
gemeinsam vom Bundes-
verband Deutscher Garten-
freunde (BDG) und dem 
Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat 
ausgelobt und durchgeführt. 

Der Wettbewerb steht 
dafür, besondere städte-
bauliche, ökologische, gar-
tenkulturelle und soziale 
Leistungen zu würdigen, mit 
denen Kleingärtnervereine 
über die Grenzen ihrer Gar-
tenanlage hinaus positive 
Impulse in das Wohnumfeld 
senden. Zugleich wird mit 
dem Wettbewerb das bür-
gerschaftliche Engagement 

der Kleingärtnerinnen und 
Kleingärtner ausgezeichnet 
und die Öffentlichkeit auf 
die Leistungen und Wir-
kungen des Kleingarten-
wesens für die Gesellschaft 
aufmerksam gemacht. So 
soll  in Zukunft die ökolo-
gische Bedeutung von Klein-
gärten in unseren Städten 
und Gemeinden und deren 
Beitrag für eine nachhaltige 
Lebensweise und gesunde 
Ernährung eine noch höhere 
Anerkennung erfahren.

Ziel ist es, diesen Wettbe-
werb langfristig in und mit 
den Mitgliedsverbänden zu 
führen. Das heißt für den 
Landesverband Thüringen:

• Der 13. Landeswettbe-
werb findet gemäß dem 
Vier-Jahres-Rhythmus 
2025 statt. Damit haben die 
Mitgliedsverbände lang-
fristig die Möglichkeit, 
potenzielle Teilnehmer 
(Kleingärtnervereine) für 
den Landeswettbewerb zu 
fördern und  entsprechend 
den Wettbewerbskriterien 
zu entwickeln und vorzu-
bereiten.
• Der Sieger des 13. Lan-
deswettbewerbs ist als 

Teilnehmer für den 26. 
Bundeswettbewerb 2026 
„Gärten im Städtebau“ 
qualifiziert.
Wie wollen wir den 13. 

Landeswettbewerb organi-
sieren und vorbereiten? 
Für die organisatorische 
Vorbereitung ist die Ar-
beitsgruppe Fachberatung 
des Landesverbandes in 
Abstimmung mit dem LV-
Präsidium verantwortlich. 
Die vier Jahre bis zum jeweils 
nächsten Wettbewerb gelten 
als Vorbereitungsphase, die 
genutzt werden soll, um den 
Vereinen die Möglichkeit zu 
bieten, sich nach den Kri-
terien des Wettbewerbs zu 
entwickeln und zu gestalten. 
Neue Kriterien 
wurden erarbeitet

Die Wettbewerbsleis-
tungen werden nach fol-
genden Kriterien beurteilt: 
1. Planung und Umfeld der 

Kleingartenanlage (Pflege-
zustand, Parzelleneinsicht, 
Leerstands-Situation);

2. Zustand der KGA (Gestal-
tung, Wege, Schaukästen, 
allgemeiner Zustand);

3.  Gemeinschaftsleben (Ge-
meinschaftliche Initiativen 
im Verein);

4. Soziale Projekte (Integra-
tion, Kinder- und Jugend-
arbeit, Zusammenarbeit 
mit Schulen);

5. städtische Einbindung 
(Umgebung, Wohnumfeld 
und Grünsystem, Zusam-
menarbeit mit kommu-
nalen Einrichtungen);

6. kleingärtnerische Nut-
zung (Bewirtschaftungs-
zustand gemäß Bundes-
kleingartengesetz);

7. umweltgerechte Nutzung   
(naturnahes Gärtnern, 
Mischkulturen, Kompos-
tierung, Nisthilfen usw.);

8. Baulichkeiten im Klein-
garten (gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen, 
Eindruck der Lauben, we-
nig Beton und Plastik);

9. Umweltprojekte (zentra-
le Kompostierung, Blüh-
wiesen, Förderung der 
Wild- und Honigbienen, 
Biotope, Streuobstwiese);

10. Vereinsführung (Aktivi-
täten des Vorstandes, Fach-
beratung, Öffentlichkeits-
arbeit, Vereinsdokumente, 
Chronik).

Gemäß dieser Kriterien 
wurde ein Bewertungsbogen 
erstellt (siehe Seite X), der 
den Mitgliedsverbänden als 
Orientierung dienen soll. 
Dieser Bewertungsbogen 
gemäß den Wettbewerbs-
kriterien ist im Mitglie-
derbereich auf der Home-
page des Landesverbandes 
Thüringen (https://www.
gartenfreunde-thueringen.
de/) veröffentlicht.      

Die Ergebnisse der jähr-
lichen Gartenbegehungen 
sollten mit den Bewertungs-
kriterien bewertet werden, 
um den potenziellen Sieger 
und Teilnehmer für den 
Landeswettbewerb zu no-
minieren. Durch die Mit-
gliedsverbände werden in 
diesem Rahmen auch die 
rechtlichen Vorgaben zur 
Nutzung der Kleingärten 
überprüft. Die Ergebnisse 
werden erfasst und im 
Jahr 2024 zusammenfassend 
ausgewertet, um den Sieger 
des jeweiligen Mitglieds-
verbandes zu ermitteln, 
auszuzeichnen und für den 
13. Landeswettbewerb an-
zumelden.
Interdisziplinäre 
Jury wird berufen

Für die Durchführung 
des Landeswettbewerbs und 
die Bewertung der Wettbe-
werbsteilnehmer wird eine 
interdisziplinäre Jury unter 
Leitung des Landesfach-
beraters berufen, welche 
sich aus Mitgliedern der 
Arbeitsgruppen Fachbera-
tung, Recht, Projekte und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie 
einem Vertreter aus dem Mi-
nisterium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft zusam-
mensetzt. 

Wir wollen mit der Gestal-
tung und Durchführung des 
13. Landeswettbewerbs 2025 
die Öffentlichkeit auf die 
Leistungen und Wirkungen 
des Kleingartenwesens für 
die Gesellschaft weiter auf-
merksam machen und  das 
bürgerschaftliche Engage-
ment der Kleingärtnerinnen 
und Kleingärtner im Frei-
staat Thüringen wirksam 
darstellen. 

 Bernd Reinboth, 
Landesfachberater

Es geht nicht nur 
um Sieg und Platz

Vorbereitung auf den 13. Landeswettbewerb im Jahre 2025 läuft bereits

Ein Stadtrundgang mit einem Führer in historischer Tracht blieb den Juroren des 25. Bun-
deswettbewerbs 2022 bei der Begehung im KGV „Eller“ Sonneberg in bester Erinnerung. 
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Wer Schädlinge im 
Garten hat, muss 
nicht gleich um 

die Ernte fürchten. Bereits 
vor der Aussaat kann einiges 
getan werden, damit sich 
Blattläuse, Raupen und Pilze 
lieber einen anderen Garten 
suchen. „Integrierter Pflan-
zenschutz im Kleingarten“ 
war deshalb Thema der 
Auftaktveranstaltung der 
Fachberaterschulung 2023 
des Regionalverbandes Jena/
Saale-Holzland-Kreis. 

Unser Verbandsfachbera-
ter Hans-Christian Schmidt 
hat den Gartenbauingenieur 
Andreas Turkat, langjäh-
riger Gebietsvertreter für 
die Firma Neudorff, für den 
Vortrag eingeladen. Rund 30 
interessierte Gartenfreunde, 
darunter viele Fachberater in 
den Kleingärtnervereinen, 
erfuhren unter anderem, 
dass beispielsweise eine gute 
Vorbereitung des Bodens, 
gesundes Saatgut, Pflege-
maßnahmen und die Förde-
rung von Nützlingen schon 
die halbe Miete für ein ge-
sundes und schädlingsfreies 
Pflanzenwachstum sind. 

„Die Anwendung che-
mischer Pflanzenschutzmit-
tel wird beim integrierten 
Pflanzenschutz auf das un-

Neues Wissen für 
die Fachberater
Gut besuchte Winterschulungen im RV Jena/Saale-Holzlandkreis 

bedingt notwendige Maß 
beschränkt“, erklärte der 
Referent. „Der Schwerpunkt 
sollte auf den indirekten 
Pflanzenschutzmaßnahmen 
liegen, denn sie erhalten die 
Pflanzen gesund.“ 

Neben der Bodenverbes-
serung (Einarbeitung von 
Kompost) und der rich-
tigen Standort-Wahl für die 
Pflanzen freuen sich auch 
Nützlinge wie der Igel, die 
Wildbienen oder Florfliegen 
über Hotels zum Dauerwoh-
nen. „Das kann ein Insek-
tenhotel, ein Laubhaufen für 
den Igel oder eine Totholz-
hecke für Echsen sein“, sagte 
der Experte. Diese vorbeu-
genden, indirekten Maß-
nahmen tragen dazu bei, 
dass Schädlinge keine ideale 
Umgebung vorfinden und 
im besten Fall fernbleiben. 

Klimatische Umstände wie 
zu warme Winter sorgen 
jedoch dafür, dass Raupen 
und Läuse viele Genera-
tionen lang überleben. Ist 
der Schädlingsbefall im 
Anfangsstadium, hilft der 
biologische Pflanzenschutz 
weiter: Im Handel gibt es 
beispielsweise Florfliegen-
Larven in großen Mengen 
zu kaufen, die sich über-
wiegend von Blattläusen 

ernähren. Sie werden direkt 
auf den befallenen Pflanzen 
ausgesetzt. 

Bei bestimmten Schäd-
lingen wie beispielswei-
se Schnecken, der Trau-
ermücke oder der weißen 
Fliege (Gewächshausmot-
tenschildlaus) kommt der 
sogenannte biotechnische 
oder mechanische Pflan-
zenschutz infrage: Der Gärt-
ner kann seinen Garten 
mit Farbfallen, Leimringen, 
Kupferband oder Netzen 
ausstatten, um den Schäd-
ling zu bekämpfen. 

Bei starkem Befall hilft 
meist nur der Griff zu 
möglichst natürlich-biolo-
gischen Pflanzenschutzmit-
teln, die nützlingsschonende 
Wirkstoffe enthalten. Die 
chemische Keule sollte ge-
rade im Kleingarten keine 
Anwendung finden. 

Nach etwa zwei Stunden 
Vortrag war spätestens hier 
eindrücklich klar: Vorsorge 
ist besser als Nachsorge, 
Pflanzenvielfalt ist besser 
als Monokultur, nicht auf-
geräumte Flächen (Reisig-
haufen, Totholzhaufen) sind 
besser als Steinwüsten. „Ein 
krankes Blatt kann man 
nicht wieder gesund ma-
chen“, unterstrich Andreas 
Turkat. Die Pflanze selbst 
aber schon. 

Ein garteneigener Zweig 
vom Johannisbeerstrauch 
offenbarte unter der Lupe 
kleine schwarze Punkte, die 
bewiesen: Die Johannis-
beerblasenlaus hat sich auch 
bei Minusgraden wacker 
gehalten. Ob nun mit Natur-
Pyrethrum und Rapsöl ge-
spritzt wird, die befallenen 
Blätter abgezupft oder alles 
sich selbst überlassen wird, 
liegt wie immer in der Ent-
scheidung des einzelnen 
Kleingärtners. 

 Katharina Stüß

Immer mehr ältere Vor-
standsmitglieder scheiden 
aus den Vorständen und 
aus den Vereinen aus. Junge 
Gartenfreunde erklären sich 
bereit, die Nachfolge anzu-
treten und Verantwortung 
in ihrem Verein zu überneh-
men. Diese haben an den 
Kreisverband Gotha den 
Wunsch herangetragen, eine 
Schulung für neu gewählte 
Vorstände im Rahmen der 
Fachseminare anzubieten. 

Deshalb wurde dieses The-
ma am 11. Februar 2023 auf-
gegriffen und die Schulungs-
veranstaltung im Kreisver-
band organisiert.  Geleitet 
wurde die Veranstaltung 
von Torsten Klöppel, selbst 
junger Vereinsvorsitzender 
in der Kleingartenanlage 
„Am Schmalen Rain“ Go-
tha. Unterstützung fand er in 
fachlichen und rechtlichen 
Fragen bei den Vorstands-
mitgliedern des Kreisver-
bandes. 

Es wurde über fachliche 
und rechtliche Probleme 
diskutiert, aber es wurden 
auch praktische Anwen-
dungsbeispiele zur Vereins-
verwaltung (Erstellung von 
Rechnungen, Mahnwesen, 
Führung von Mitgliederlis-
ten) vorgestellt. Die Nut-
zung moderner Technik 
macht weder vor der Ver-
einsverwaltung noch beim 
Kommunizieren mit den 
Mitgliedern halt. Aufgaben 
sind zu verteilen, damit die 

Arbeit im Vorstand auch 
weiterhin Spaß macht. 

Vereinsvorstände tragen 
eine hohe Verantwortung. 
Sie müssen die gesetzlichen 
Grundlagen des Kleingar-
tenwesens kennen und in 
den Kleingartenanlagen 
umsetzen. Diese Umset-
zung erfordert oftmals viel 
Diplomatie der Vorstände. 
So manche Gartenfreunde 
sind uneinsichtig. Diese 
gilt es zu überzeugen, um 
den Vereinsfrieden zu er-
halten. Manchmal muss 
man sich jedoch auch von 
den Unbelehrbaren trennen, 
was wiederum rechtliche 
Kenntnisse des Vorstandes 
voraussetzt. Dennoch sollte 
die Vereinsarbeit und die 
Führung des Vereins in aller 
erster Linie Spaß machen 
und eine tolle Freizeit-
beschäftigung sein. Dies 
wurde immer wieder von 
Torsten Klöppel betont und 
herausgestellt. 

Da von den 46 anwesenden 
Gartenfreunden zwei Drittel 
„alte Hasen“ in der Vor-
standsarbeit waren, konnten 
sie wertvolle Tipps an die 
neuen Vorstände weiter-
geben. Die Vorstandsmit-
glieder des Kreisverbandes, 
haben jahrelange Erfahrung 
im Kleingartenwesen in 
ihren Vereinen erworben, 
stehen auch in den wöchent-
lichen Sprechstunden allen 
Vorständen mit Rat und Tat 
zur Seite. Elke Übensee

Notwendiges Rüstzeug 
für neue Vorstände

KV Gotha vermittelt erforderliches Grundwissen

Fast vier Dutzend Gartenfreunde waren in Gotha zur Schu-
lung für neue und erfahrene KGV-Vorstände gekommen.

Im RV Jena/Saale-Holzland-Kreis haben die Winterschu-
lungen für Fachberater eine lange Tradition. FOTO: ARCHIV


